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Verordnung 
des Bundesministeriums 
der Finanzen 

 

Zweite Verordnung zur Durchführung des Finanzaus-
gleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2017 

A. Problem und Ziel 
§ 12 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) regelt, dass das Bundesministerium der Fi-
nanzen nach Ablauf eines Ausgleichsjahres die endgültige Höhe der Länderanteile an der 
Umsatzsteuer sowie die endgültige Höhe der Ausgleichszuweisungen und der Aus-
gleichsbeiträge (Ausgleichsleistungen) im Länderfinanzausgleich durch Rechtsverordnung 
feststellt. 

Während des Ausgleichsjahres 2017 wurden die Umsatzsteuerverteilung unter den Län-
dern und der Länderfinanzausgleich bereits anhand vorläufiger Bemessungsgrundlagen 
vollzogen; die Bemessungsgrundlagen wurden in einer Ersten Verordnung zur Durchfüh-
rung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2017 (Erste Verordnung) festge-
legt. 

Die Unterschiede zwischen den vorläufig gezahlten und den nach § 12 FAG endgültig 
festzustellenden Umsatzsteueranteilen und Ausgleichsleistungen müssen durch Ab-
schlusszahlungen ausgeglichen werden. Die Abschlusszahlungen für 2017 sind zu ermit-
teln. 

B. Lösung 
Erlass der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Aus-
gleichsjahr 2017 (Zweite Verordnung). Die Zweite Verordnung stellt die endgültige Höhe 
der Anteile der einzelnen Länder an der Umsatzsteuer sowie die endgültige Höhe der 
Ausgleichsleistungen im Länderfinanzausgleich gemäß der vom Gesetz vorgeschriebe-
nen Bemessungsgrundlagen fest. Sie stellt die Höhe der Abschlusszahlungen fest, die für 
2017 noch zu leisten sind.  

Die Abschlusszahlungen werden mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung fällig. 

C. Alternativen 
Keine. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Durch die endgültige Abrechnung des Ausgleichsjahres 2017 ergeben sich Abschlusszah-
lungen für die Länder von insgesamt rund 129 Millionen Euro, die mit dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung fällig werden. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Durch die Verordnung entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Durch die Verordnung entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, insbesondere 
nicht für mittelständische Unternehmen. Die „One in, one out – Regelung“ der Bundesre-
gierung ist daher nicht anzuwenden. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Keine.  

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Die Umsetzung der Verordnung führt zu einem zu vernachlässigenden Erfüllungsaufwand 
beim Bund und bei den Ländern. 

F. Weitere Kosten 
Sonstige Kosten, insbesondere für die Wirtschaft, entstehen durch diese Verordnung 
nicht. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, 
sind nicht zu erwarten. 
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Verordnung 
des Bundesministeriums 
der Finanzen 

 

Zweite Verordnung zur Durchführung des Finanzaus-
gleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2017 

Bundeskanzleramt           Berlin, 3. Februar 2021 
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin 
 
 
An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident,  
 

hiermit übersende ich die vom Bundesministerium der Finanzen zu erlassende 

 

Zweite Verordnung zur Durchführung des Finanzaus- 
gleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2017  

 

mit Begründung und Vorblatt. 

 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Hendrik Hoppenstedt 
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Zweite Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichs-
gesetzes im Ausgleichsjahr 2017 

Vom ...

Auf Grund des § 12 des Finanzausgleichsgesetzes, der durch Artikel 2 Nummer 12 des 
Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, verordnet das Bun-
desministerium der Finanzen: 

§ 1

Feststellung der Länderanteile an der Umsatzsteuer im Ausgleichsjahr 2017 

Für das Ausgleichsjahr 2017 werden als Länderanteile an der Umsatzsteuer festge-
stellt: 

für Baden-Württemberg 11 991 309 385,31 Euro 

für Bayern 14 159 596 730,17 Euro 

für Berlin 4 442 382 924,01 Euro 

für Brandenburg 4 229 475 288,62 Euro 

für Bremen 876 509 164,31 Euro 

für Hamburg 1 986 951 849,55 Euro 

für Hessen 6 796 887 211,12 Euro 

für Mecklenburg-Vorpommern 3 100 384 298,46 Euro 

für Niedersachsen 10 790 007 431,85 Euro 

für Nordrhein-Westfalen 20 828 467 997,48 Euro 

für Rheinland-Pfalz 4 913 713 695,52 Euro 

für das Saarland 1 564 364 362,99 Euro 

für Sachsen 7 618 005 328,58 Euro 

für Sachsen-Anhalt 4 315 105 034,27 Euro 

für Schleswig-Holstein 3 685 156 216,07 Euro 

für Thüringen 4 233 493 994,52 Euro. 

§ 2

Abrechnung des Finanzausgleichs unter den Ländern im Ausgleichsjahr 2017 

Für das Ausgleichsjahr 2017 wird der Finanzausgleich unter den Ländern wie folgt fest-
gestellt: 

1. endgültige Ausgleichsbeiträge:

von Baden-Württemberg 2 763 396 453,98 Euro 
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von Bayern 5 865 769 672,92 Euro 

von Hamburg 35 179 662,75 Euro 

von Hessen 2 475 299 995,35 Euro, 

2. endgültige Ausgleichszuweisungen:

an Berlin 4 234 831 989,37 Euro 

an Brandenburg 604 475 661,50 Euro 

an Bremen 689 125 512,48 Euro 

an Mecklenburg-Vorpommern 519 899 091,10 Euro 

an Niedersachsen 696 419 450,39 Euro 

an Nordrhein-Westfalen 1 226 689 661,88 Euro 

an Rheinland-Pfalz 390 227 646,52 Euro 

an das Saarland 196 427 246,22 Euro 

an Sachsen 1 174 976 327,94 Euro 

an Sachsen-Anhalt 533 342 563,19 Euro 

an Schleswig-Holstein 238 129 419,93 Euro 

an Thüringen 635 101 214,49 Euro. 

§ 3

Abschlusszahlungen für 2017 

Zum Ausgleich der Unterschiede zwischen den vorläufig gezahlten und den endgültig 
festgestellten Länderanteilen an der Umsatzsteuer nach § 1, den vorläufig gezahlten und 
den endgültig festgestellten Ausgleichsbeiträgen und Ausgleichszuweisungen nach § 2 
werden nach § 15 des Finanzausgleichsgesetzes mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
fällig: 

1. Überweisungen von zahlungspflichtigen Ländern:

von Brandenburg 192 820,47 Euro 

von Bremen 6 178 795,01 Euro 

von Mecklenburg-Vorpommern 3 554 495,28 Euro 

von Nordrhein-Westfalen 51 999 892,26 Euro 

von Rheinland-Pfalz 3 583 945,65 Euro 

von dem Saarland 6 264 057,18 Euro 

von Sachsen 23 328 460,78 Euro 

von Sachsen-Anhalt 19 297 288,75 Euro 

von Schleswig-Holstein 207 641,86 Euro 

von Thüringen 14 747 889,14 Euro, 

2. Zahlungen an empfangsberechtigte Länder:

an Baden-Württemberg 31 187 635,12 Euro 

an Bayern 39 604 981,23 Euro 

an Berlin 16 805 248,51 Euro 
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an Hamburg 8 233 920,84 Euro 

an Hessen 11 438 452,93 Euro 

an Niedersachsen 22 085 047,76 Euro. 

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am siebenten Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Erste Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichs-
jahr 2017 vom 31. März 2017 (BGBl. I S. 689) außer Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil

Zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) stellt das Bundesministerium der 
Finanzen mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung nach Ablauf des Aus-
gleichsjahres die endgültige Höhe der Länderanteile an der Umsatzsteuer und die endgül-
tige Höhe der Ausgleichsbeiträge sowie Ausgleichszuweisungen im Länderfinanzausgleich 
fest (§ 12 FAG). 

Alle in der Verordnung enthaltenen Festsetzungen erfolgen auf der Grundlage der von den 
obersten Finanzbehörden der Länder mitgeteilten und von den obersten Rechnungsprü-
fungsbehörden der Länder gemäß § 18 FAG als sachlich richtig bestätigten Angaben. Im 
Hinblick auf die von der obersten Rechnungsprüfungsbehörde eines Landes an dieser Be-
stätigung vorgenommene Einschränkung ist eine Mitprüfung durch alle Landesregierungen 
erfolgt. Die Vorlage der Verordnung erfolgt, nachdem von dort keine Bedenken gegen die 
Hinnahme der vorgenommenen Einschränkung erhoben wurden und auch im Bundesmi-
nisterium der Finanzen keine spezifischen Hinweise auf fehlerbehaftete Angaben vorliegen. 

Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit sind nicht betroffen. 

B. Besonderer Teil

Zu § 1 (Feststellung der Länderanteile an der Umsatzsteuer im Ausgleichsjahr 2017) 

Die in § 1 festgestellte endgültige Höhe der Länderanteile an der Umsatzsteuer im Aus-
gleichsjahr 2017 ergibt sich aus der Berechnung in Anlage 1 (vgl. Anlage 2, Spalte 1). 

Zu § 2 (Abrechnung des Finanzausgleichs unter den Ländern im Ausgleichsjahr 
2017) 

Die Berechnung in Anlage 1 des Finanzausgleichs im Ausgleichsjahr 2017 zeigt, dass sich 
die Ausgleichsleistungen zwischen den Ländern auf insgesamt rund 11 Milliarden Euro (vgl. 
Anlage 2, Spalte 2) belaufen. Die sich aus dieser Abrechnung ergebende endgültige Höhe 
der Ausgleichsbeiträge und Ausgleichszuweisungen der einzelnen Länder ist in § 2 aufge-
führt. 

Zu § 3 (Abschlusszahlungen für 2017) 

Auf Grund der vorausgegangenen vorläufigen Abrechnungen und Zahlungen beliefen sich 
die bisherigen Leistungen auf die Länderanteile an der Umsatzsteuer sowie im Finanzaus-
gleich auf die in Anlage 2 (Spalte 8) aufgeführten Beträge. 

Nach Verrechnung dieser Beträge mit den Sollbeträgen nach § 1 und § 2 ergeben sich die 
in § 3 festgestellten Abschlusszahlungen. 

Zu § 4 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Die Unterschiede zwischen den vorläufigen und den endgültigen Leistungen werden gemäß 
§ 15 FAG mit dem Inkrafttreten der Verordnung fällig. Die empfangsberechtigten Länder
erhalten die an sie zu überweisenden Beträge nach Eingang der von den zahlungspflichti-
gen Ländern zu leistenden Beträge.
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Der mit der Ersten Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes im Aus-
gleichsjahr 2017 geregelte vorläufige Vollzug der Umsatzsteuerverteilung und des Finanz-
ausgleichs unter den Ländern ist erfolgt.  

Das Außerkrafttreten dieser Rechtsverordnung wird erst mit Inkrafttreten der Zweiten Ver-
ordnung für das Ausgleichsjahr 2017 wirksam und hat lediglich Wirkung für die Zukunft. Die 
durch die Erste Verordnung für das Ausgleichsjahr 2017 bereits bewirkten Rechtsfolgen 
werden somit durch das Außerkrafttreten nicht berührt. 
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